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Vorschlag zur Anwerbung des Anwalts Götz Berger als Geheimen Informator

Um das Berliner Anwaltskollegium besser kontrollieren zu können, warb die Stasi 1958 den Anwalt Götz Berger als Geheimen Informator an. Er lieferte
zwar Informationen über Kollegen und Bekannte, verweigerte jedoch zumeist Auskünfte über Mandanten.

In der späten DDR war eine verhältnismäßig geringe Anzahl von etwa 600 Anwälten tätig. Sie wurden nach ihrer Systemtreue ausgewählt. In politischen
Prozessen konnten sie ihrer Funktion nur eingeschränkt gerecht werden, denn die Verhandlungen wurden - wenn auch meist indirekt – politisch
gesteuert. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) dominierte das Ermittlungsverfahren, Staatsanwaltschaft und Richter dagegen die
Hauptverhandlung.

Um die Juristen kontrollieren zu können, warb das MfS einzelne Anwälte als Inoffizielle Mitarbeiter (IM). Einer dieser Zuträger war der Anwalt Götz
Berger. Der jüdisch-kommunistische Jurist hatte vor den Nationalsozialisten fliehen müssen und nach dem Zweiten Weltkrieg das Justizwesen in der
DDR mit aufgebaut. Als Richter hatte er harte Urteile gegen vermeintliche Rädelsführer des 17. Juni 1953 ausgesprochen.

Im Februar 1958 trat Berger, abgestimmt mit dem Zentralkomitee und der Berliner Bezirksleitung der SED, dem Berliner Anwaltskollegium bei. Die
Hauptabteilung V warb ihn im gleichen Jahr unter dem Decknamen "Götz" an. Zu einer schriftlichen Verpflichtung, wie im vorliegenden Dokument
vorgesehen, kam es jedoch nicht. Seine Berichte an die Geheimpolizei fielen ambivalent aus. Zwar kam er den Interessen des MfS entgegen und lieferte
Informationen über Kollegen und Bekannte, verweigerte in der Regel jedoch Auskünfte über Mandanten.

Sein Führungsoffizier stellte seinen Vorgang daher 1961 ein. Weitere Missbilligung des MfS zog Berger auf sich, als er im Prager Frühling 1968 und nach
der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 1976 nicht verlässlich auf Seiten der Machthaber stand. Die Stasi warf ihm vor, sich zu sehr mit
seinem Mandanten Robert Havemann zu identifizieren. Das Justizministerium entfernte Berger daraufhin aus dem Berliner Anwaltskollegium.
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